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Ufingen, den 10. April 1917.
Musterung der Landstvrmpflich-

A K»Jahrgangs 1899 , also alle in 1899
&e!; mmännlichen Personen findet in Ufingen

, j.  he, Gasthauses„zum Adler" statt, und
««f, r

l -atag. ver» 16. April v. Ich.,
vormittags lv Uhr,

gkmeinben Altweilnau, Anspach, Arnold».
zimdlibeindorf, Brombach. Lleeberg, Lran«.
Aichithal, Cratzenbach, Dorfweil, Emmer«-
Kchbach, Eepa, Finsternihal, GemÜnden,

Tiugbach, Haintchen. Haffelbach, Huffelborn,
andy zkntbach, Hein,enberg, cundstavt, Hund-
kaim Maul, ff, Merzhausen, Michelbach,
nin!! l», Naunstadt, Neuweilnau, Niederem»«

m, Nnderlauken und Niederreisenberg.
N pistag. de» 17. April d. IS .,
■“Tj vormittags 10 Uhr,

Skineinven Oberem«, Oderlauken, Obern-
rrtisenberg, Psaffenwie»ba- , Reichenbach,

Rod am Berg, Rod a. d. Weil,
Seele nberg, Tteinftschdach, Treilberg,

Whrheim, Weiperfelden, Wernborn,
!d, Wilhelmsdors, Winden und Wüstem»,
ibcrc Vorladungen rrhal en di«BefteUung»-

nicht. Di« Herren Bürgermeister
dül auf ortsübliche Weise bekannt machen

>Musterung erfolgt gemeindeweise nach dem
> '

1 k  Stunde vor Beginn der Musterung, also
"Uhk  vormittag«, müssen die Grstellung»-
^^ M zur Verlesung und Aufstellung ver-
!i»j° ll sein.

1 müssen reinlich gewaschen und gekleidet
yrr 11 nüchternem Zustande erscheinen. Nicht-

^ im wird bestraft. (§ 33 R. M ®.)
' wit Herren Bürgermeister haben darüber zu

>, daß sich die Gestellungspflichtigen auf dem
JÜ nach hier der Alkoholgen uffe» enthalten
"* «• Milbringen von Stöcken ist untersagt,
— nicht Gebrechliche ihrer bedürfen.
pMi Herren Bürgermeister oder ihre Stelloer-

Äffen bei der Musterung ai'wesend sein,
" die Verhäliniffe der Gestellungspflichtigen

geben zu können.
! Landsturmrollen sind sofort

einzusenden.
Der Königliche Landrat.

I . SB. :
Schönfeld,  Kreissrkretär.

Usingen, den 10. April 1917.
bringenden Bedarfsfällen sind Anträge

tbttlaffung von Leihpfrrden  von den
Migaiirschpffrn an die LandwirlschaftLkammer
'ibaden sofort zu stellen.

Der Königliche Landrat.
K . 0. Bczold.
r Herren Bürgermeister de» Kreise«.

veka»«tmach« ng.
St ist oorgekommen, daß Inhaber landwirt¬

schaftlicher Betrieb« oder deren Arbeiter deswegen
anderweit mit Kartoffeln versorgt werden mußten,
weil der Brtriebinhaber im vergangenen Jahr«
den Anbau von Herbstkartoffeln ohne zwingenden
Grund unter da« im Frieden übliche Maß ein¬
geschränkt hatte. Landwirte, welche ihrerseits
Kartoffeln in angemessenem Umfange angebaut
hatten, haben solche für die anderen Betriebe liefern
müffen, während die Inhaber dieser Betriebe
andere Lrzeugniffe zu höherem Preise verwerten
konnien. Hierüber ist mit Recht von Seiten der
Betroffenen lebhaft« Klage erhoben worden, welche
dringend der Abstellung bedarf. Betrirbsinhabern,
welche in der Lage stnd, Kartoffeln für sich und
ihre Wirischoftsangehörigenim erforderlichen Um»
fange anzubauen, kann rin Anspruch auf öffentliche
Versorgung mit diesem Nahrungsmittelnicht zu-
erkonnt werden. Sollten sich für den Rest de«
Wirlschailsjahre« derartige Anordnungen zur Er¬
haltung der Wirtschafisongehörjgenicht umgehen
laffen, sind die beteiligten Kommunalrerbände er¬
mächtigt, von dem Empfänger einen Preis zu
erheben, der die i« Bezirk geltenden Höchstpreise
bi» zu 3 Mk. für den Zentner übersteigt. Der
Geldbetrag kann zur B.lohnung solcher Kariofstl-
erzruger innerhalb de» Kommurialoerbande», welche
sich bei der Kartoffellieferung besonder« hervorgetan
haben, oder zur Förderung de« Karloffclanbaue«
insbesondere der Saatgulbeschaffung verwandt
werden. Für die Zukunft werden BetriebSjnhabrr,
welche in der Lage sind, für sich und ihre Wirt-
schaflSangehörig' n Kartoffeln anzubauen, von der
öffenilichenKartoffelversoigungausgeschlossen werden.

Ufingen, den 3. April 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Usingen, den 31. März 1817.
Die Bemühungen, eine auch für den Groß,

betrieb lohnende Art de« Neffelanbaue» und eine
auch in Friedengzeiten aursichtäreiche Fabrikation»-
meihode für die Neffelverbreilung zu finden, sind
soweit erfoglreich gewesen, daß jetzt die Nessel,
gewinnung ernsthafte Beachtung und jede nur
mögliche Förderung verdient.

Die NeffelfaserverweriungSgesellschaft in Berlin
Schützenstr. 6S zahlt in diesem Jahre 14 Mk.
für den Doppelzenlncr trockene Stengel frei Bahn¬
station und di« Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte in Berlin übernimmt den Doppelzentner
getrocknete Blätter für einen Preis von 94 Mk.

Für die Brenneffelgewinnung kommt sowohl
da« Werben wildwachsender Nesseln wie auch der
planmäßige Anbau in Betracht, oer am zweck¬
mäßigsten durch Stecklinge oder Wurzrlballen der
wildwachsenden Pflanzen erfolgt.

Ich ersuche, in Gemeinschaft mit den Wirt-
schafisausschüffen zu prüfen, ob sich die Sin-

Bergeßt - nicht Kriegsanleihe
zu zeichnen!

führung de« Neffelanbaue», der augenblicklich große
Bedeutung für die Kriegswirtschaft hat, sich er¬
möglichen läßt.

Merkblätter über den Anbau werden Ihnen
»ugehen. Bi» zum 30. April 1917 ist über den
Umfang de» erfolgtenR' ffelanbaue« zu berichten.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise«.

An die Herren Bürgermeister de« Kreiset.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, auf

Grund der vorliegenden AuSgabebelege, also nicht
nur auf Grund der Einträge in den Handbüchern
der Gcmeinderechnergenau festzustellen und mir bi»
zum 18. d. Mi», unrrinnerl milzmeilen:

1. wieviel an reichtgesetzlichen Familienunter,
stützungen(ausschließlich der Zuschüffe au«
dem KriegSfÜrsorgesond«) gezahlt worden find:
») bi« zum 31. März 1915,
d) vom 1. April ISIS bi« 31. März ISIS,
0) vom 1 . April 191 « bi « 31 . Mär , 1917,

9. welcher Betrag zur Bestreitung dieser Au»,
gaben au« eigenen Mitteln der Gemeinde,
also ohne Darlehensaufnahmen bi» zum 31.
März 1916 aufgewmdet und auch nach
diesem Zeilpunkle nicht durch Ausnahme
eine» Darlehens gedeckt worden ift,

3. welche Darlehen von der Gemeinde zur Be.
streitung der Familienunterstützungenausge¬
nommen worden stnd und wieviel Zinsen
davon für die Zeit vom 1. April ISIS
bi« einschl. den 31. Mär, d. Ir . betragen.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam,
daß der angegebene Vorlagetermin nicht überschritten
werden darf und im Falle der Nichteinhaltung der
Frist der Bericht am 19. d. Mt«, durch einen
Boten auf Kosten der Säumigen abgeholt werden
muß.

Ustngen, den 10. April 1917.
Der Kgl. Landrat

als Vorsitzender de» Kreisausschuffe«.
Rr. SÜOK. « . v. Bezold.

Kriegsgefangene.
Nach der Verordnung de« stellv. Generalkom¬

mando« vom 33. Januar 1917 ist Zahlung jeder
Art in Geld oder in N . 5.—, 3.—, oder9 —
Maik-Slücken an Krieg»gesangenc verboten. Die
Zivilbevölkerung wird davor gewarnt Krieg»ge.
sangenen Hartgeld aurzuzahleu oder Papiergeld in
Harig-ld nmzuwechseln.

Ufingen, den 10. April 1917.
Der Königliche Landrat.

I . B. :
Schön selb,  Kr,i «sekretär

Ufingen, den 7. April 1917.
Die in der Gemeinde Weißktrchen im Ober¬

launuskreis ausgcbrochene Maul- und Klauenseuche
ist wieder erloschen. Die Sperrniaßregelnsind
aufgehoben worden.

Der Königliche Landrat.
I . B. :

Nr. L. 418b Schünfeld.  Kreissekretär.



Usingen , den 6 . April 1917.
3 « Dorn Arnheim und Bad Nauheim im

Kreise Arrkdberg ist die Maul - und Klauenseuche
au «gi krochen . Gemarkungsperre ist angeordne !.

Der Königliche Landrat.
Nr . L. 4171 . 0. öcjolb.

Usingen , den 7 . April 1917.
D «r Johann Heinrich Sorg zu G -müuden ist

»um Nachwächier und Feldhüter dieser Gemeinde
ernannt und heute von mir v«-rpfl,ch,et worden

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Bekanntmackmnq
Nr . k » 123/3 17. K . R

betreffend Beschlagnahme und
Beftandserhebnng von Rohdach¬
pappen nnd Dachpappe « aller

Arten.
Bom 5 . April 1917.

Viehhandelsverband für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden.

Bekanntmachung
betreffend Vteihausfuhr aus dem Re.

gieruugsvezirk Wi - sbade » .

»uf Grund der § 8 4 und 11 der Satzung
de» Viehhandel, oerbanveS für den Regierung »,
bezirk Wiesbaden vom 23. Oktober 1916 wird
folgende » bestimmt:

I.

Die Ausfuhr von Vieh , da , den Satzungen
de, Vihhandel,verband -, unterliegt (Rinder.
Kälber Schafe , Schweine ) au » dem Regierung,,
bezirk Wiesbaden ist ohne schriftliche Genehmigung
de , Vorstandes des Viehbandel,verbände » verboten.
Da » Verbot erstreck- fich nicht auf Ferkel und
Läuferschweine unier 30 Kg.

II

Die Genehmigung wird in der Regel nur für
Zucht - und Nutzvieh sowie für zur Zucht be-
stlmmte « Magrrvieh erteilt , wenn eine Bescheini
gung de« stommunalverbanbe « de» Bestimmung »-
orte « darübe : beigebrachi wird , daß die Tiere in
der Wirtschaft de« Erwerber « zu Zucht - oder Nutz-
zwecken Verwendung finden sollen und diese
Nutzung vom Kommunalverband überwacht werden
wird . ,

III

Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung ist bei
dem zuständigen Londralsamt ( in Siadckreifen
Magistrat ) unter Beifügung der zu II . erwähnten
Bescheinigung einzureichen . Der Antrag wird
sodann von dem Landra, «amt ( Maaistrai ) mit
einem Vermerk darüber , ob der Genehmigung Be
denken entgegenstehen , dem Vorst >nd de« Blth,
handelroerbande «, Frankfurt a . M , Untermain
anlage S , zur Eulscheidung vorgelgt.

Eine Verladung und ein Transport nach einem
außerhalb de« Regierung - beznk« Wiesbaden liegenden
Bestimmungsort darf nicht vorgenommen werden
ohne daß die schrisiliche Ausfuhrgenehmigung de«
Vorstande » de« Viehhandel », erbande » beigebracht
ist. Daneben bleiben die allgemeinen über den
»uswei « bei der Beiörderung auf Eisenbahnen.
Kleinbahnen und Wasserstraßen (durch Ausweis-
karte , ort - polizeiliche Bscheinigung , gemäß § 4 der
Anordnung der Lande «zentralbehö,den vom 19.
Januar 1916 ( Amtsblatt der Königlichen Re¬
gierung zu Wiesbaden Seile 38 ) unberührt

IV.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung
werden auf Grund de« § 7 der Anordnung der
Lande «zentralbebörden vom 19 . Januar 1916
bezw. § 17 der Verordnung zur Ergänzung der
Bekanntmachung über die Errichtung von Prei » -
prüfungsstellen und die Veiforgungsregelung vom
25 . September und 4 November 1915 (R G
B >. S . 607 ff. und 728 ff ) b. strafl . Auch
kann auf Grund der Bundesraisverordnung be¬
treffend F - rnhaltung unzuverlässiger Personen

Handel vom 23 September 1915 ( R G.
Bl . S 603 ) die Untersagung de» Handelsdelriebe»
wegen Unzuverlässigkeit erfelnen.

Mitglleder de» Verbände » haben außerdem
zniwrilige oder dauernde Entziehung der Ausweis-
karte zu gewärtigen.

V.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Ver-

öffenilichung in Kraft . Mil dem gleichen Zeit.
Punkt wird die Bekanntmachung deir . Ausfuhr¬
verbot für im Regierilngsbe .irk Wiesbaden auf-
Sekaufle « Vieh vom 12 . Avril 1916 aufgehoben.

Frank,urt a . M ., den 30 März 1917.
Der Vorstand.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬
suchen de » Königlichen Krieg - minifteiium » hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß . soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschriiten
nach K 6 *) der Bekanntmachungen über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24 Juni 1915
(Reich ».Gefetzbl . S . 357 ) in Verbindung mit den
Ergänzungsbekanntmachungen vom 9 Oktober 1915
und vom 25 . November 1915 (Reich, .Gefetzbl.
S . 645 und 787 ) und vom 14
September 1916 ( Reich ».Gefetzbl . S . 1019 ) und
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepfl >ch,
nach 8 6 **) der Bekanntmachungen über Vor.
ratSerhebungen vom 2 . Februar 1915 , 3 . Sep.
tember 1915 und 21 . Oktober 1915 ( Reich«.
Gefetzbl . S . 54 , 549 und 684 ) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb der Handelsgewerbe » gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhailung unzuver¬
lässiger Personen vom Handel vom 33 . September
1915 (Reich , Ges . tzbl. S . 603 ) uiilersagl werden.

„ § 1
Bo « der vekauulmachu » - betroffene

Gegenstände.

Von dieser Bekannimachung werd «n betroffen:
sämtliche vorhandenen uud weiter hergestellien
Rohvachpappen , Teeidachpappen und teerfreie Dach
pappen jeder » kt und Siärke.

« . § 8
Beschlagnahme.

Aue von der Bekannimachung betroffenen Ge.
gtiistäkde werden hiermit beschlagnohml

8 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme har die Wirkung , daß die
Vornahme » on Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenstängen verboten ist und rechl«-
grschäftliche Verfügungen über sie nichtig find.
Den rechlsgeschäfilichcn Verfügungen stehen Ver>
fugungen gleich , die im Wege der Zwanasvoü
streckung oder » rrestvollziehnng erfolgen.

Al» unerlaubt gilt bereu,
beschlagnahmtenGegenständ?!

§4
Veräußerung - ^

Trotz der Beschlagnahm,
und Lieferung der besch., j
tn folgenden Fällen erlmb,.

1. zur Erfüllung eine, ' »
licht » Jngen >eur -Ko« i,' ,

2 . zur Erfüllung berjtnJ !J, n6
Sttchtage (§ 8 ) Vorhang Cf
bi « zum 5 April 191 ? „nb
' ber kommunalen » J ' £
vorausgesetzt, daß „J %ttf
Lieferungen bezüglichen a MNj
Verträge bi» zum5. s.tzen
worden sind ; 6

3. auf Grund eine» Fr,j^ zzon
Vordrucke der Frei mty . .,„ ,j

Krieg »autschuß der Rohpapnl „ ®Ji
wdustrie . Berlin NW , 3W Jh fllt
fordern , von dem Bauhef,
besonder » in dreisucher Aup , agg
und an den Kriegsausschuß ^ q,v
Dachpappenindustrie einzusendke führ

Die Entscheidung auf L „wer
«folgt durch die Kriegs ^ ' i
Königlich Preußischen Kriegmi , "

§ 5
Berarbeituerg-

Trotz der Beschlagnahme ju

>«d

, ^ ^ öngni» bi- zu einem Jahr oder
wit «Srlbftrafe v.S , u zehntausend Mark wird,
sofern niiht nach de» allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find, bestraft : W

1. .

8 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen,
stand deisetteschaffk. beschävigt oder zerstört-
verwendet , verkauft oder kauft oder etu an.
der -, B -räußerungS - oder EcwerbSgeschäft
über ihn obichließk ; ^

S. wer der Verpflichtung . die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich
behandeln , zuwiderhandelt,

4 . wer den nach § 5 erlassenen Ausführung-
best,« mutigen zuwiderhandelt.

* *) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist » teilt oder wiffntltch un
richtige oder UNvollständfgeAngaben macht wird
mit Gesöngm - b,s zu sechs Monaten ' oder
w ' t Geldstrafe bi- zu zehntausend Mark
bestraft . Such können Vorräte , die ver.
schwiegen find , im Urteil für dem Staat
Verfallen erklärt werden . Ebenso wird be-
straft , wer vorsätzlich die voegeschriebenen

Locher einzurichten oder zu führen

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige «der
unvollständige Angaben wacht , wird wit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
iw Unvermögensfall - wit Gefängnis bi - zu
sich» Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft wer fahrläisig die „ „ -geschriebenen
LagervUcher einzurichlen oder zu führen
unterläßt . ' 9 "

die Verarbeitung
Dachpappen;

>. die Verarbeitung berjeni^
Veräußerung und Liefert,
stattet ist;

i. den Selbstverarbeitern unb
die einmalige Verarbeit,
menge von je 3000 qw
Dachpappe au » den rig,,8 «

Meldeppich
Die von dieser Bekannt,

Gegenstände (§ 1) unterliege,
Meldepflicht , sobald und folanqe
Meldepflrchtigen (§ 7) die jur
deitung freigegebenen Menge,
übersteigen.

§ ^
Meldeppichttge P,

Zur Meldung verpflichtet
1. alle Personen , wel,

im 8 1 bezeichnet«»
haben oder au » Snt
betriebe » oder sonst j
kaufen oder verkaufen

2 . gewerbliche Untrrneh«
triebe solte « egen»
verarbeitet werden;

3 . Kommunen , öffentli^
schasten und Verbänd

Vorräte , die sich am Sticht,
Gewahrsam de« Eigentümer « b,
von dem Eigentümer al » auch
meld n, der sie an diesem %
hat ( Lagerhalter usw ) .

Re en demjenigen , der die.
sam hat , ist auch deijenige zur i
der sie einem Lagerhalter oder
sügung »ine , Dritten übergeben

Die nach de« Stichtage einti
Stichtage schon abgesanvlen
dem Empfänger zu melden.

8 ®
Stichtag und Me»

Für die Meldepflicht ist bei
der '-m Beginn de« 5 . Apri
tatsächlich vorhanden « Bestand,
Meldungen der am Beginn tz.
»ine« jeden Monat « ( Stichtag ) ich
Bestand maßgebend.

Die erste Meldung ist
1917 , die späteren Meldung !«
zwanziasten Tage eine « jeden
Webstoff . Meldeamt der Krieg«
de» Königlich Preußischen i
Berlin SW . 48 . Verl . Hede«
erstatten.

8 »
Art der Meld«

Die Meldungen haben nur
Melbescheinen zu erfolgen, die li

Am
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g nflabe der Bordrucknummer Bst . 1274 d

^ l^ ^ flnforbttunß der Meldescheine ist mit
J Unterschrift und mit genauer Adresse zu

' Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen
? Beantwortung der gestellten Fragen nicht
J * | njt werden.
f 'Cf einem Meldeschein dürfen nur die Borräte

und derselben Eigentümer » oder ein und der
-b» L Lagerst ^ gemeldet werden.

!! dir Vorderseite der zur Uedersendung der
' benutzten Briefumschläge ist der Vermerk

Hetzen:
Betrifft Dachpappenbeschlagnahme " .

«an den erstatteten Meldungen ist eine zweite
! Fügung ( Abschrift . Durchschrift . Kopie ) von
* ^ Meldenden bei seinen G . schäsfpapirren zurück-

d. fthaU-n- ilQ  •l «..aerbuck»u«d«uSkunfl-erteilupg.
I %? et  Meldepfltch.igr(§ 7) hat ein Lagerbuch
! «übten, au» dem jede«enderung'» den Vor-
i, Mengen und ihre Verwendung ersichtlich fern

^ « . auftraglen Beamten der Militär - oder Po-
Mrden ist jederzeit die Prüfung des Lager-

sowie die Besichtigung der Räume zu ge¬
lten, in denen meivepfltchtige Gegenstände zu

tuten find . § u
ljuahme« von ver Bekanntmachung.
Kon den Anordnungen dieser Bekanntmachung

* * l*^Dachpappen , welche sich im Besitz oder
' Eigentum de» « gl. Jngeuieur -Komitee»

befinden ; . ,
2 . im Gebrauch gewesene oder tm Gebrauch

befindliche Dachpappen und Rohdach,
pappen » . . . .

z . die Dachpappen und Rohdachpappen , Ite
bei« Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
zur Verwendung für einen Bau bereit»
auf der zugehörigen Baustelle lagerten;

4. die nach dem 5. April 1917 au» dem
Reich «au »land ( nicht au » dem Zollaus¬
land ) eingrführten Dachpappen und Roh'
dachpappen . Die besetzten feindlichen
Gebiete gellen nicht al» Reich »au »land
im Sinne dieser Bestimmungen.

c»m übrigen sind Anträge aus Bewilligung
an Ausnahmen von dieser Bekanntmachung an
ie «riegS - Rohstoff . Abteilung . Sektion
>a. de » « vniglich Preußischen Krreg »>
unisterium » . Berlin SW . 48 , Verl,
sedemannstraße  10 . zu richten und am Kops
„ Schreiben « mit der Ausschtift:

„Betnfft Dachpappenbeschlagnahme

" Dtt ^ Enischeidung über Ausnahmebewilligungen
«üalich der Bestimmungen über M -ldepfltcht und
jagerbuchführung behält sich der unterzeichnte zu-
ländige Militärbefrhlshaber vor.§ 12

Anfrage« u«v Anträge.
Anfragen und Anträge , die bie Meldepflicht

88 6 dt« 10 ) betreffen , sind an da « Webstofs-
Reldeamt brr Kriegs - Rohstoff - Abteil-
,ng de « Königlich Preußischen Krteg ».
«tnisterium » , Berlin  SW 48 , Verl . Hede,
mannstraße 10 , alle übrigen Anfragen und An-
träge di« diese Bekanntmachung betreffen , sind an
die Krieg » - Rohstoff - Abteiiung.  SektionPa. be* Königlich Preußischen Krieg»,
«inisterium « . Berlin  8W 48 , L " l . Hede,
«annftraße 10 , zu richten und am Kopf de»
Schretben » mit der Aufschrift „

„Betrifft Dachpapprnbeschlagnahme

z» versehen. ^
Jukrafttrete«.

Diese Bekanntmachung tritt am 5. Aprtl
1817 in Kraft.

Frankfurt ( Main ), den 5 . Aprtl 1817.
Stellv . Generalkommando

de« 18 . Armeelorp «.

Wchl mWn  feil.
Der Krieg.

WTB @ co6e « Haupt quartier,  10 . April'
(Amtlich ) .

Westlicher Kriegsschauplatz:
H cresgruppe Kronprinz Rupprechi.

Die Schlacht bxi Arras dauert an.
Nach mehrtägiger Wirkung starker Artillerie,

und Minenwersermassen griffen die Engländer gestern
morgen nach heftigster Feuersteigerung in 20 Kilo.
Meter Breite unsere Linien an . In hartem Kampf
glückte e» ihnen , in unsere Stellungen an den von
Acra » au »strahlrnden Straßen einzudringen ; ein
Durchbruch ist ihnen nicht gelungen . In zähem
Au »harren gezen Ueberlegenheit halten zwei unserer
Divisionen erhebliche Verluste.

Südöstlich von Ipern drangen Sturmtrupp«
bi, über die dritte englische Linie vor . sprengten

Hilf
zum vollen Sieg,

zum ehrenvollen Frieden,

zur baldigen Heimkehr uaserer
Truppen!

Alle Deine Angehörigen,

OeineDerwandten,Oeine )iachbarn

müssen helfen!

Zeichne
Kriegsanleihe
dann warst auch Du dabei, als die

Entscheidung erzwungen wurde.
Wie bei den

Wahlen auf j e d e Stimme,
so kommt es bei dieser Kriegsanleihe

auf jede  Mark an.

—«MUH

iringt euer Gold zur ReichsbankI

Unterstände und kehrten mit etwa 50 Gefangenen,
sieben Maschinengewehren und Minenwerfrrn zurück.

Herre «gruppe Deutscher Kronprinz.
Ei » französischer Angriff bei Laffaux nordöstlich

von Soisson « brach in unserem Feuer zusammen.
Läng « der Airne und bei Reim « war von

mittag » ab die Kampftätigkeit der Artillerie sehr
lebhaft . . ,

In der westlichen Champagne betderseit » von
Prorrte » brachten Erkundung « oorstöße un « 38 Fran¬
zosen al» Gefangene ein.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Keine wesentlichen Ereigniffe.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Bei mäßigem Feuer und geringer Vorfeld-

tätigkeit ist die Lage unverändert.

Mazedonische Front
Nicht « Neue «.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

WTB Berlin,  8 . April. Der Kaiser hat
an den Reichskanzler einen Erlaß gerichtet betr . !
die Neubildung de » preußischen Landtage « und
die Zusammensetzung de « Herrenhaus, « und den - !
selben beauftragt , bestimmte Borschiäge de» Staat »-
Ministerium« vorzulegen, damit bei der Rückkehr
der Krieger diese für die innere Gestaltung Preußen-
grundlegende Arbeit schnell im Wege d,r Gesetz¬
gebung durchgesührt wird . .

Lokaleu«o Mvmziellr  Nachrichte».
* Ustttge « . 11 . April . In der hiesigen

evangelischen Kirche wurden am 2 . Ostertage 11
Knaben und ' 16 Mädchen konfirmiert.

* Da « Osterwett,r  ließ mancherlei zu
wünschen übrig und hat kei »e«weg« gehalten , wa»
mnn nach dem schönen Karfreitag «- und Sams-
tag«wetler erwarten durfte . Am ersten Feiertag
ging '« zwar noch einigermaßen , die Sonne schien
und , wenn e« auch keine»weg » richtig warm war,
so konnte der Spaziergänger doch im allgemeinen
damit zufrieden sein . Am Ostermontag aber zeigte
sich da» Wttter von der „ schofelsten" Seite . Ein
ganz gemeiner , rauher Wind — um nicht zu
sagen : Smrm — fegte fast den ganzen Tag Über
daher und ein trüber Himmel hing über un ». der
schlecht zu dem holden FrWing «sest paßte . Ein
leichter Regen , der am Spätnachmittag niederging,
änderte auch nicht viel an der Gesamtfituation.
Statt de» Blumenflor » gab '« di«» mal nur blaue
Rasen und rote Ohren ; so ließ sich da « dritte ™
Krieg «ostern an , wild uno rauh wie dir ganze
Zeit , die wir jetzt durchleben.

* Zur Verminderung von Störungen in der
Ausfertigung der Personrnzüge ist die Einzelge-
wichisgrenze für Expreßgut auf höchstens 50 Kilo
beschränkt worden . Ausnahmen bedürfen der Ge¬
nehmigung der Eifenbahn - Direklion . Die Annahme
und Beförderung besonder « sparriger und schwierig
zu be andelnder Güter al « Expreßgut muß zurück - 1
gewiesen weiden . D >e Adfertigungen können die
Annahme und Besörderung von Expreßgütern und
Bahnpaketen ganz einstellen , sobald die Mengen
ohne Störung de» Zugverkehr » nicht mehr befördert
werden können.

f * Die Sommerzeit  beginnt am 16. April
1917 vormittag » 2 Uhr nach ver gegenwärtigen
Zeitrechnung und endet am 17 . September 1917,
vormittag « 3 Uhr der Sommerzeit . Die öffentlich
angebrachten Uhren werden am 16 . April 1917
oormirtag » 2 Uhr aus 3 Uhr vorgesiellt . am 17.
September 1917 vormittag » 3 Uhr der Sommer-
zeit auf 2 Uhr zurückgeftellt . Von der am 17.
September doppelt erschrinenven Stunde von 2
br« 3 Uhr vormittag » wird die erste Stunde al«
A., die zweite al« 3 B, bezeichnet.

* Der „Viehhandelsverband für den Regie,
rungrdezu ! Wiesbaden " hat in seiner letzten Vor.
standrsitzung beschtoffcn , die Provision der Händler
beim Ankauf von Rindern zu Schlachtzwecken von
2 »/? / , aus 2% h -rabzusrtz "» . Di « Provision
dem Ankauf von Kälbern , Schafen und Schweinen
bleibt unverändert Gleichzeitig wurde dir Pro¬
vision um V4°/o ermäßigt Die neuen Provision « -
sätze treten mtl dem 10 . April 1917 in Kraft.

% Westerfeld , 10 . April . Trainfahrer
Heinrich Löw von hier wurde mit dem „ Eisernen
Kreuz " autg -zeichnet und zum Unteroffizier und
Fahnenschmied befördert.

§ Altweilnau , 10 . April . Unteroffizier
Otto Rühi  von hier (Inhaber de« „ Eisernen
Kreuze «" ) erhielt die „ tzeff- Tapferkeit » m,daille .

— Frankfurt , 10 . April . Da » Stellver¬
tretende Generalkommando de» achtzehnten Armee¬
korps weist erneut darauf hin , daß sowohl bei den
Landrat » - bezw . Krei » ämtern de« Korp «bezirke ».
al » auch bei allen militärischen Kommandobehörden.
Garniwn - und Beziik » kommando «, Ersatztruppen¬
teilen , Lazaretten uf * . die den Verlustlisten ^ von
geil zu Zeit beigegebenen Biidertaseln unbekannt
Verstorbener angesehen werden können.

— Frankfurt io . April. Der diesjährige
Eommerfahrplan der -deutschen Bahnen wird mit



n « US Raffau . 10 April. Da« neu
geschaffene RriegioerbietifHreuj  iss verlieben

? !" 1? "" "' ®eb  SDbei-Jlonftfionalrat
®1,1,1 ,U Wiesbaden,

«RhB ct9Öfl" b‘ *1 ®‘ affel 1,nb  Maurer«mdfttr PH Feger  zu Faltenstein
LieweSgawe weg zu schick^

3* e Kunst, die net leicht geht
Denn wohie merr suchend blicke.
Fehlt' - an Waare for'« P k̂et.
Selwer muß werr Alle« schmause
Unn die F-ldposlpäckcher ruhn_
Unn merr möcht' doch um drauße
®ar zu gern wa« Liewe« dhunI

Möcht' doch dene drauße zeige,
Daß merr liewend an se denkt!
Daß de- Letzte, wo eiw eige.
Merr mit dausend Freude schenkt!
Daß die drau« >m Schitzegräbche
Nach fich freue dann und wann—
®l , ich weiß e Liewe- giibche
De « sich Jeder leiste kann!  '

Die Beschaffung mecht kaa Schmer»
»aan Vezug«schei' braachst de da!
Unn e« dhul de Srieg verkerze
Noch die Liewe«gab! Hurra!
Unner alle Liewetgawe
Gibbt'» kaa fießre Leckerei!
Unn du machst— kaum sollt merr'« glaawe
Noch e gut Geschäft dabei!

Kkinmtnilsimg der ÄttW-e».
Die Heberolle über die von den Unternehmern

and- und forstwirtschaftlicher Betriebe in der Stadt
Ustngen zu zahlenden UnfallverstcherungSbeiträae
pro 1916 und Die von den Mitgliedernd-r Haft.
r>fllch,oerstcherung«anstalt zu zahlenden Beiträge pro
iyi7  ließt in der Zeit vom IO. April bi» 34
April bei der Siadtkaffe zur Einstcht offen.

Letztere nimmt wieder Veitritt«erklärungen zur
tzaftpfl>chtversicherung»anstalt entgegen.

Ufingen, den 7.  April 1917.
Der Magistrat:

_ _ _ St ßmann.
. . , **!• Realschulgeld für da« Winterhalbjahr
1916/!/ , Me Beiträge zur Landwirtschaffkammer
und landwirtschaftlichen Unfallversicherung werden
bt« 25 d Mt«, erhoben.

Usingen, den 7. April 1917.
Die Stad,kaffe

_ _ _ Kley.
Anmeldungen und Abmeldungen für den Bezug
• na° on  3 ^jsch- und Lebentmittelkarten
in Ustngen werden künftig nur Dien«tag« und
Freitag«, nachmittag« von 3 bi » 5 Uhr in der
Wohnung de» Unterzeichneten(Dchloßplatz1) ent¬gegengenommen.
__ Die Kar,enau«iabestelle. Weider.

I^ ür die Anfmerksamkvji
1 . “lässlich der Konfii
beiden Kinder erwiesen
herzlichen Dank. «inij

| Frau Prorektor Dr.

t*l ******M *U *W _

W" ir da“ke» herzlichst ft, di
11  Konfirmation unseres Sok

| erwiesenen Aufmerksamkeiten̂;

| Karl-Schweigt
| und Frau,

Gell, ihr dhut vor Neugier brenne
Unn ihr ruft werr fragend zu:
Dhu werr doch de« Gäbchen^ e
Daß ich'« gleich besorje dhu -
— „Li, S'i« gaar kaa Kunstd'rhinner,
«raachft dazu kaan Zaube.stab:
Kriegsanleihe zeichne, » inner,
3 « die scheenfte Liewesgab ' ll"

__ Kar l Ettling  er.

WlttkoloittieliDssM!
Landwirte! Kriegersrauen!

.Gartenbautreidende!
ÜDer Bann der Winter« ist endlich gebrochen

Der Frü ltng kommt nun mit Riesensch Men.'
. und Gattenarbeiten werden stch
Z ! § ^ ./ber Kops drängen. Für viel, setz?
viel Arbeit stehen wenig Arbeit,kräfte zur Ber.
w»u»g Mtma -taa m«  anWitoT
n«r nni in bin biingiiibflin Fjll,» fc rMr,*„
5 * " f »•' 1Manfl.li.nab,,!,, „|rb "fi

" * J “* b.mchüane»roßstadt Frankfurt a. M. zur Hilf,
Ueber 5000 arbeitsfrohe. t,äfL wTTh
S«db4en von 13 Jahren und darüber stehen bereif
in Kolonnen«ngeteilt unter Führung ihrer Lehrer

veikannimachnng.
Bis auf weitere« werden Güter al»Expreß

0^,n* ausdrückliche Zustimmung der Eisen-
vahndirektion nur insoweit angenommen, als da«
Einzelgewicht eine» Stücke, 50 % nicht über¬
schreitet. Auch behält fich die Etsenbahnoerwaltung
vor, innerhalb dieser Gewicht«grenze die Annahme
von Expreßgut und Bahnpaketen dann einzustellen.
wenn dte aufgelieferten Mengen so groß werden,
daß sie ohne Störung de» Zugverkehr« nicht mehr
befördert werden können. Ebenso w rden die
Dienststellen besonder« sperrige« oder schwer zu
verladende« Expreßgut dann zurückweisen. wenn
tch au« seiner Annahme Störungen in der pünki.
tchen Abfertigung der der Beförderung dienenden

Personenzüge ergeben würden.
Königlich , Eise « bah»direttio»

) ftrantfurt «. M.

zur

unentgeltliche» Hilseleistuna
^ Sud)  Ju  kommen. Wie ihre Mter

22 ? « b- Söhnen dr. Lande» ? n.r7ch.i
Äb n iru * M t6e" r " 1 " & >** W &b'n den
,Wnh fi*ru| . b T ' i0 mü  au * die Großstadt,
lufltnb sich etngltedern in die Reihen der Land-
ktnder, um « tzuhelfen an dem Durchhalten in
dieser schweren. b' iterernste» Z->i,
Was durch Kinder geleistet wer-
ie ÜT '- f0“rc.te  Erwachsenen

Sroft in Ausprnch nehmen!
In mancherlei landwirlschaflljchen Atbeiten

bereif au.gebild«, « erden die Kolonnen willig undfroh zu ernster Arbeit antrelen "

^, Âuf besondere Wünsche bringen sie Gerätschaften
Darum:

Landwirte! Kriegerfrauenl Gartenbautreibendel
Ergreift die Euch dargebotene Ho„d. s° ie «
künn Ihr ihr tn der bevo.strhenden Saat- und
der darauf folgenden Erntezeit anverirauen.

Nähere« über Organisation. Verkösiiguna
de« "« ref bla?, J “ 5 °? "!" " bct  Schriftleitung
Rm4|ÄI !!ÄW „Anforderungen von einzelnen
Htlsskräslen ebenfall- dorthin erbeten.

^rrmäß Verordnung de« Bunde,rat« tritt am
^16 ^ April 3 Uhr mor en« anstelle der mim 1-
a!!,r0Pm <®en  ^ tl! ®* eoer  bie Somm rzeit in Kraft.
Dte Bahnhof. uhren werde» 3 Uhr morgen, auf I zu verkaufen
3 vorgestellt. Zur Ueberleitung de, Zugver- 3b)
kehr« au« der mitteleuropäischen in die Sommer. — _

« ''kunftszeittn' einiger̂Züge er” 4 ÜL8tzü *“>®eifa “f'n Wkpt
forderlich, die in einer auf den Bahnhöfen au«- ' -- -- — UR«fl«n (WiU
bangenben Bekanntmachung zusammengestellt sind.

Königliche tKifeubahudirekttot,
_ Nrankfuri ( 1» )

Gründonner. tag Mittag ist auf bi« jetzt
2*  unaüffletlä .te Weise von der Anspacher
Schafherde ein '/« Jahr alte,
(weiß und schwarz gefleckt) abhanden gekommen,
unb zwar in der Näh. der Ziegelei Roo« & Fischer.
Sffier über den Bet bleib de« Lamme« Au»kunft

diese an Heinrich
Henriei 8»  zu Anspach gelangen zu lassen. (*

Uht im Hotel „zur Sonne" in MB»?, i)
? * • .* { * « * * « . «k sSjl^ b Sp rd«r«born und Tot r
>m Wolf,garten: Siche « : 88 Slä> „Äl. mit 35 Fm, 73 Rm
410 Buche » r 22  St . 2̂
16 Fm., 13 Rm. Nutzscheit 768

13030 SB.

(Fi u. einige Kie) : 1325 ®t J?
106 Stangen ir - a/ »!., iV
» «rfauf in der Reihenfolge der aufgeftzJ
—-- - w

®inf klkiitrtt Wch,
iu vermieten 3) Wilh . Deckes ]

Fchmiritklkhrli«- g,s,.
,c\ nt ©ÄmieDe®f:
V Oberstedten bei Bad Honidiq

pÄHirs
Wilh . « chn̂ nit

Anspach"

--- Kritz „s
_ _ _ Usingen(Wilhrj,

föhrhli S“ n,er5JJ e W°h». fo»
) Jakob « onrnd Becker, EsG

D -nig gebrauchte gußeiserne
Gr  abzugeben. Lh . Ohli . Westerfl

RekrufenI899n
«P ' U abend.

Uhr Zusammenkunft bet Schleich. Gasthaus

wfid glbetk̂ '^ üm̂ I0^ tei* " Erscheinen

^NT | amUie suchte Juni ^ Usingeno-slmmer-wohnung
b) Sem melman « . Ngunstavi

Dächsclhundinb?
enilonfm Tk ! U 6*tnjenberflb>« We.Istraße
emloufen. Wiederbnnaer erhält Belohnung.
) Hegeineister Gläser, Emmer. häuserhütle.

eingetroffen Peter B

Fchrlills oirrr ffljrmi
«äväJ

»ab Homburgv. d. H.. Lou.senSi

Ün

empfiehlt
EisenhamUnng ZIUIKEN We
0 — Telephon Nr. 10o. —
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